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KeinallgemeinerParteienverkehrimWohnungsamt!DaderzeitalleWohnun-¬
genindenfertiggestelltenNeubautenderGemeindezugewiesensindund
erstindennächstenWochenwiederVermietungenvonWohnungennachVol-¬
lendungeinigerNeubautenerfolgenkönnen;ist jedediesbezüglicheVor¬
spracheimWohnungsamtzwecklos.DafernerwegenUebersiedlungderMagi-¬
stratsabteilungfürdiestädtischeWohnhausverwaltungindasGebäude
desWohnungsamtesundwegenderdurchdasErlöschendesAnforderungsge¬
setzesgeschaffenenSituationeineUmgestaltungdesWohnungsamteser¬
forderlichist ,findetbisaufweitereskeinallgemeinerParteienverkehr
imWehnungsamtstatt DieWiederaufnahmedesallgemeinenParteienverkehrs
egenVermietungvonWohnungenindenstädtischenNeubautenist fürEn-¬

deJännerinAussichtgenonmen.
DerWohnungsnachweisderStadtWienfunktioniertbereits.Schonamziei¬
tenTagdesBestandesdesstädtischenWohnungsnachweiseslangteninder
ZentraleI Bartensteingasse7zehnAnzeigenvonHausbesitzernüberdas
FreiwerdenvonvermietbarenWohnungenein.EswurdenfolgendefreieWoh¬

angemeldet:K.Buchengasse1oo,1/5(ZimmerKabinettundKücke,bereit
ermietet)KIKobelgasse15/11(Kabinett),imgleichenHausTürIh(Kabi¬

nett )KIIKieningergasse6/9(Zimmer,bereitsvermietet),XIII.Linzerstras¬
e15/6(zweiZimmerKücheVorzimmer,bereitsvermietet),XVI.Koppstrasse
12(ZimmerundKüche,hierhatderHauseigentümerdieZuweisungeinesbein
WohnungsamtVergemerktenverlangt),XVIII.Hildebrandgasse6/12(Kabinett

WoerfolgendieAnsundAbmeldungen:
DieAn-undAbmeldungensindbeimWohnungsamtderStadtWien,I .

Bartensteingasse7 ,Zuerstatten.EsstehtaberdenMeldpflichtigenauch
frei ,dieAn- undAbmeldungbeiderSchlichtungsstellejenesmagistrati¬
schenBezirksamteszuerstatten,indemdasBestandobhektgelegenist.

WelchenInhalthatdieAn- undAbmeldung:
InderAnmeldungistdieLagedesMietobjektesnachBezirk,Gas¬

se ,Haus-undFürnummer,sowieStockwerk,danndieZahlundArtderRäume,
derJahresmietzinsvom1 .August1914(beiMietobjekten,dienichtdemMien
tengesetzunterliegen,derfürdasJahrzuentrichtendeGesamtmietzins)

undderBezugstermindesBestandobjektesanzugeben.
DieAbmeldunghatgleichfallsdiegenaueBezeichnungdesMiet¬

objektesnachdenfürdieAnmeldungvorgeschriebenenMerkmalen,aberaus¬
serdemdenNamendesneuenMieters,seinebisherigeWohnung,seineStaats
angehörigkeitunddieGesamtzahldereinziehendenBewohnerzuenthalten

DieAnmeldungsowiedieAbmeldungistbeidenvorgenanntenStellenschriftlichedermündlichvorzunehmen.
JedeAn-undAbmeldungistvondemHauseigentümer(Machthaber)

oderUntervermieterzufertigen,jedeAbmeldungüberdiesvondemneuen
lieterzuunterfertigen.

WelcheFolgenhatdieunterlasseneoderunrichtigeMeldung
Unterlassene,unrichtigeundunvollständigeMeldungensindstraf

barundwerdenmitGeldstrafenbiszufünfhundertSchillingodermit
ArreststrafenbiszusechsWochengeahndet.DieseStrafenkönnenauchne
nebeneinanderverhängtwerden.

AuchdieAnstiftungoderMitwirkunganderunterlassenen
undKüchebereißsvermistet)KX.Bäuerlegasse8/23a(Kabinettbereitsver-¬oderunrichtigenMeldungwirdingleicherWeisebestraft.mietet )Kk.Treustrasse7 ,Tür(Kabinett,bereitsvermietet),XXI.Ruthner-¬
gasse18/h(ZimmerundKüche,auchhierwurdedieZuweisungeinesbeimWoh¬
nungsamtVorgemerktenverlangt).DasstädtischeWehnungsnachweishatRichtlinienfürdieAns
undAgmeldungderWohnungenWohnräumeundGeschäftslokaleaufgestellt ,die

lauten:
WemobliegtdiePflichtzurAn-undAbmeldung:
DemHauseigentümeroderdessenStellvertreter(Hausverwalter,on

Hausbesorger)fürallevonihminHauptmietegegebenRäumedemUnterver¬
mieterfürdievonihminUntermietegegebenenRäume.

AufwelcheObjekteerstrecktsichdieAnmeldepflicht:
AufallevermietbarenmõbliertenundunmöbliertenWohnungen

undWohnräume,ferneraufallevermietbarenGeschäftsräume(Geschäftsladen
Werkstätten,MagazineAteliers. s .. ) .BishervermieteteBestandobjekte
sindnachrechtskräftigerKündigungoderbeisonstigerEndigungderMiete
auchdannanzumelden,wennihreWeitervermietungnichtbeabsichtigtist .

WannhatdieAncoderAhmeldungzuerfolgen:
DieAnmeldunghatzuerfolgenbinnendreiTagennachEintritt

derVermietbarkeit.AlsvermietbarsinddieBestandobjekteanzusehen,wenn
sierechtskräftiggekümdigtsindoderwennihreInnehabunganseineman-¬
derenGrundgeendethatundsieneuvermietetwerdensollen.

EbensosindneuerstellteMietobjektebinnendreiTagennach
EintrittderVermietbarkeitanzumelden

Am1 .Jänner1926nichtvermietete ,alsoauchangeforderteObjel¬
te ,beidenendieZuweisungnichtmehrvollzogenwerdenkonnte,oderschonausfüllen,woraufsieindieWählerlisteaufgenommenwerden.DieRekla-

lieerfolgtdieAnkündigungdervermietbarenWohnungenund
Nohnräumeunddie MitteilungvonderVermietung:

DerWohnungsnachweisderGemeindewirdalleerfolgtenAn-und
AbmeldungenandenAmtstafelndermagistratischenBezirksämter,beimWoh¬
nungsamtderStadtWien,I .Bartensteingasse7unddieAneundAbmeldungen
ganzervermietbarerWohnobjekteauchdurchMitteilungandieTagesblät-¬
gerzurallgemeinenKenntnisbringen.o
DieWählerverzeichnissewerdenrichtiggestelltIDerMagistratistge-¬
setzlichverpflichtet,alljährlichdasVerzeichnisderWahlberechtigten
richtigzustellen.EswerdendaherjetztdienachdemStandvom1 .Jännet
1925angelegtenWählerverzeichnisserichtgggestellt.Neuaufgenommenwer
denindieWählerlistealleösterreichischenBundesbürgerohneUnter
schieddesGeschlechts,dieimLaufedesJahres1925daszwanzigsteLe¬
bensjahrerreichthaben,imGemeindegebietvonWienam1 .Jänner1926
ihrenordentlichenWohnsitzhabenundnichtvomWalhrechtausgeschlos-¬
sensind,allePersonendieseitderAnlegungderWählerlistedieBun¬
desbürgerschafterlangthabenalleWahlberechtigten,dieihrenordent¬
lichenWohnsitznachdem1 ,Jänner1925nachWienverlegthabenundalle
Wahlberehtigten ,dienachdem1 .Jänner1925ihrenordentlichenWohnsitz
innerhalbWiensgewechselthabenuntergleichzeitigerStreichungin
ihremfrüherenWohnorte.AllediesePersonenmüssenbislängstens20 .Jan
ner1926demmagistratischenBezirksamtihresWohnortesdenMeldezeteel
Heimatschein,Tauf-,oderGeburtsscheinvorlegen,einWähleranlageblatt

rechtskräftiggekündigteMietobjektesindbisspätestens3 ,Jänner1926
mationsfristbeginntamlefebruarundendetamli .chruar1926.zur Anmeldungzubringen.

eDieAbmeldungderdemWohnungsnachweisunterliegendenBestand¬
objektehatbinnenvierundzwanzigStundennacherfolgtenVermietungzu

geschehen.
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